
 
 

Beschlussvorlage 
 

zu Punkt 4. für den öffentlichen Teil der Sitzung 
des Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschusses  

(Gemeinde Schacht-Audorf) 
am Dienstag, 13. Februar 2018 

 
 
Beratung und Beschlussfassung über die Sanierung der Trinkwasserleitung  
im Bereich "Kieler Straße"           
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
Ein großer Teil des Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde Schacht-Audorf besteht aus 
Faser-Zementrohren, die je nach Qualität des verwendeten Materials mehr oder weniger 
anfällig für druckschwankungsbedingte Rohrbrüche sind. Nach Rücksprache mit den Mitar-
beitern des Wasserwerks waren besonders die Abschnitte Kieler Straße von der Hüttenstra-
ße bis Neue Siedlung und in der Neuen Siedlung vom Rader Weg bis Haus Nr. 22 von 
Rohrbrüchen betroffen. 
In der Kieler Straße wurde ein Teilbereich von der Hüttenstraße bis Haus Nr. 35 bereits im 
Winter 2016/2017 als Sofortmaßnahme nach Rohrbrüchen an der Gasleitung im Rahmen 
einer kostengünstigen Mitverlegung erneuert. In diesem Abschnitt ist jetzt noch die Strecke 
von Haus Nr. 35 bis zur Einmündung Neue Siedlung auf einer Länge von ca. 120 Metern mit 
Kosten von 97.580,00 EUR einschl. Umsatzsteuer zu erneuern. 
Der Abschnitt in der Neuen Siedlung wäre auf einer Länge von ca. 200 Metern mit Kosten 
von 154.700,00 EUR einschl. Umsatzsteuer zu erneuern. 
Unter Berücksichtigung der im aktuellen Haushalt 2018 zur Verfügung stehenden Mittel 
schlägt die Verwaltung vor, in diesem Jahr den Abschnitt in der Kieler Straße und in 2019 
den Abschnitt in der Neue Siedlung zu erneuern. 
Im Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss erfolgt die Vorberatung/Empfehlung. Die ab-
schließende Entscheidung trifft die Gemeindevertretung. 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
2018: Abschnitt Kieler Straße:   82.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer 
Mittel stehen beim Produktsachkonto 08/53300.0440000 in ausreichender Höhe zur  
Verfügung. 
 
2019: Abschnitt Neue Siedlung:   130.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer 
 
Anmerkung: Die Gemeinde ist bei der Wasserversorgung vorsteuerabzugsberechtigt, daher 
ist die Umsatzsteuer bei den finanziellen Auswirkungen nicht berücksichtigt.  
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Die Trinkwasserleitung in der Kieler Straße vom Haus Nr. 35 bis zur Einmündung Neue Sied-
lung wird erneuert. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, nach erfolgter Ausschreibung dem 
wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag zu erteilen. 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Jens Jessen  
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